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DER FOURIER
Gersau, März 1960

Erscheint monatlich
33. Jahrgang Nr. 3
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VON MONAT ZU MONAT

Die militärischen Requisitionen

i.

Neben den normalen Formen der Beschaffung aller von den Armeen benötigten
Mittel, des Kaufs und gegebenenfalls der Miete, hat das Militärrecht der modernen
Staaten noch eine zweite, ausserordentliche Beschaffungsform entwickelt, die

Requisition des betreffenden Materials im Inland. Der Requisition kommt unter
den schweizerischen Milizverhältnissen naturgemäss besondere Bedeutung zu; denn

— im Gegensatz zum stehenden Heer — benötigt unsere Armee ihre Ausrüstung
erst im Mobilmachungsfall, so dass diese, abgesehen von den kurzen Ausbildungs-
zeiten, während der grössten Zeit unbenützt bereitsteht. Die rein militärische Aus-

rüstung, wie Waffen, militärische Geräte usw. müssen natürlich immer vorhanden
und jederzeit greifbar sein; daneben gibt es aber Teile der materiellen Rüstung,
deren vollständige Beschaffung im Frieden und deren dauernder Unterhalt ausser-
ordentlich hohe Kosten verursachen würde — deren ständiges Vorhandensein aber

gar nicht notwendig ist, weil sie in genügenden Mengen im Land vorhanden sind
und hier im Mobilmachungsfall sofort zur Verfügung stehen; es sei insbesondere an
die Motorfahrzeuge, an die Zug- und Saumpferde sowie an die Baugeräte erinnert,
die grösstenteils auf dem Requisitionsweg für die Armee beschafft werden. Bei diesen

schon im Frieden bis in alle Einzelheiten vorbereiteten Requisitionen spricht man
bei uns auch von einer «Stellungspflicht»; es wird also gewissermassen die Wehr-
pflicht des Mannes ausgedehnt auf eine Reihe von militärisch wichtigen Kampf-
mittein, so dass man auch von einer «Wehrpflicht der Motorfahrzeuge», der Pferde,

Kriegshunde, Baumaschinen usw. sprechen kann. Rechtlich gesehen handelt es

sich aber dabei eindeutig um Requisition. Neben diesen vorbereiteten Requisitionen
steht die grosse Gruppe jener Requisitionsfälle, in denen sich die Armee von Fall

zu Fall, je nach dem jeweiligen Bedürfnis, aus dem Land mit den Gütern versorgt,
die sie unmittelbar benötigt; es handelt sich dabei vor allem um alle möglichen
Gebrauchsgegenstände sowie um Lebens- und Futtermittel und Brennstoffe.
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